
AG im 
Ausland / 
MA in CH

Hat AG Sitz in EU 
oder EFTA?

Ist AG bereit Firma 
anzumelden?

Anmeldung der Firma bei 
Ausgleichskasse als 

Arbeitgeber, Abschluss 
UVG und BVG

JA JA

Ist MA CH / EU / 
EFTA-Bürger?

Anmeldung des 
Mitarbeitenden als «EU-
ANobAG», Vereinbarung 
nach Art. 21, Abschluss 

UVG und BVG

JA

NEIN

Anmeldung des 
Mitarbeitenden als 

echter ANobAG, 
freiwilliger PK-Anschluss, 

UVG obligatorisch

NEIN

NEIN

Entscheidungsschema Anmeldung ANobAG


